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Entscheidbesprechungen 
Discussions d’arrêts actuels

1. Verfassungs- und Verwaltungsrecht /  
Droit constitutionnel et administratif

1.14. Bau- und Planungsrecht. Bodenrecht /  
Constructions et aménagement du territoire. 
Droit foncier

(1) Ein parteiischer Kommentar zum Bundesgerichtsur-
teil «Kulturlandinitative».

Bundesgericht, I. öffentlich-rechtliche Abteilung, Urteil vom 
27. Mai 2015, 1C_312/2014.

I. Der Sachverhalt

Die Stimmberechtigten des Kantons Zürich nahmen am 
17. Juni 2012 die in der Form der allgemeinen Anregung 
unterbreitete kantonale Volksinitiative zum Erhalt der land-
wirtschaftlich und ökologisch wertvollen Flächen (Kul-
turlandinitiative) mit 54,5 % Ja-Stimmen an. Die Initiative 
verlangt im Wesentlichen, «dass die wertvollen Landwirt-
schaftsflächen und Flächen von besonderer ökologischer 
Bedeutung wirksam geschützt werden und in ihrem Be-
stand und ihrer Qualität erhalten bleiben […], mit Ausnah-
me der zum Zeitpunkt der Annahme der Initiative rechts-
kräftig der Bauzone zugewiesenen Flächen.»

Der Kantonsrat (Legislative) verweigerte indes die Um-
setzung der Initiative, indem er am 19. Mai 2014 nicht auf 
die Umsetzungsvorlage des Regierungsrates eintrat. Zwei 
Monate zuvor, am 18. März 2014, hatte der Kantonsrat die 
Festsetzung des revidierten Richtplans beschlossen.

Infolge Nichteintretensentscheids reichten die Grünen 
Kanton Zürich und die Mitinitiantin Marionna Schlatter-
Schmid beim Bundesgericht Stimmrechtsbeschwerde ein. 
Die Beschwerdeführerinnen rügten bei Bundesgericht, mit 

anDreas abeGG
Prof. Dr. iur., LL.M., Rechtsanwalt, Winterthur/Zürich

dem flexiblen Mittel des Richtplans, welcher weiterhin eine 
Siedlungsentwicklung auf Kosten von Kulturland zulasse, 
werde die Kulturlandinitiative nicht umgesetzt. Der Kan-
tonsrat und der Regierungsrat vertraten die gegenteilige 
Ansicht.

II. Der Entscheid

A. Die vorsorglichen Massnahmen zur Umsetzung  
der Kulturlandinitiative 

Die Baudirektion Kanton Zürich hatte nach der Annahme 
der Initiative den Gemeinden am 12. Juli 2012 und 24. Ja-
nuar 2013 verschiedene Weisungen erteilt, um Rechtsunsi-
cherheiten vorzubeugen und Entwicklungen zu vermeiden, 
welche einer Umsetzung der Kulturlandinitiative nach dem 
Willen der Stimmberechtigten widersprechen würden.1

Die Beschwerdeführerinnen beantragten bei Bundesge-
richt, dass diese Weisungen der Baudirektion für die Zeit 
des Beschwerdeverfahrens und sodann bis zur Umsetzung 
der Kulturlandinitiative weiterhin uneingeschränkt in Kraft 
bleiben. 

Am 21. Juli 2014 verfügte der Präsident der I. öffent-
lich-rechtlichen Abteilung des Bundesgerichts, dass die 
Weisungen der Baudirektion während des bundesgerichtli-
chen Verfahrens aufrecht erhalten werden. 

Im Endentscheid tritt indes das Bundesgericht auf die 
Frage, ob der Kanton Zürich bis zur rechtskräftigen Umset-
zung der Initiative die Weisungen aufrecht zu erhalten hat, 
nicht ein. Diese seien nicht Streitgegenstand im vorliegen-
den Verfahren (E. 1.2). 

B. Die zwingende Umsetzung der Initiative in der 
Form der allgemeinen Anregung mit einem 
referendumsfähigen Erlass

In der Hauptsache heisst das Bundesgericht die Beschwer-
de schon deshalb gut, weil eine Initiative in der Form der 
allgemeinen Anregung grundsätzlich nicht – wie im vor-
liegenden Fall von den kantonalen Behörden geltend ge-
macht – mit einer Revision des Richtplans umgesetzt wer-
den kann. 

Den Grund dafür sieht das Bundesgericht darin, dass 
nach Art. 25 Abs. 4 KV im Kanton Zürich zwar der Kan-
tonsrat bestimmt, in welcher Rechtsform eine von den 
Stimmbürgern angenommene Volksinitiative in der Form 
der allgemeinen Anregung umzusetzen ist. Der Kantons-
rat darf dabei aber für die Umsetzungsvorlage nicht eine 

1 Am 12. Juli 2012 hatte die Baudirektion die Gemeinden im Wesentli-
chen angewiesen, alle Verfahren für planungsrechtliche Festlegungen 
zu sistieren, mit welchen neue Bauzonen geschaffen werden sollten. 
Mit Schreiben vom 24. Januar 2013 fügte die Baudirektion der voran-
gehenden Weisung verschiedene Ausnahmen hinzu.

 Der Verfasser ist Professor an der ZHAW School of Management and 
Law, unterrichtet an der Universität Luzern als Privatdozent und ist 
Partner bei AM T Rechtsanwälte, Zürich. Der Verfasser vertrat in der 
vorliegenden Sache die Beschwerdeführerinnen vor Bundesgericht. 
Er drückt in den nachfolgenden Anmerkungen allein seine persönli-
che Meinung aus und ist sich bewusst, dass er aufgrund seiner Vorbe-
fassung im vorliegenden Fall weder als «Lehre» noch überhaupt als 
«bewährte Lehre» im Sinne von Art. 1 Abs. 3 ZGB gilt. Vgl. hierzu 
PeTer Gauch, Was zählt, ist einzig, was man gerade weiss – Gedan-
ken zur Gesetzgebung, zur Rechtsprechung und zu den Parteien, in: 
Alexandra Rumo-Jungo/Pascal Pichonnaz/Bettina Hürlimann-Kaup/
Christiana Fountoulakis (Hrsg.), Mélanges en l’honneur de Paul-
Henri Steinauer, Bern 2013, 13. Er setzt allein auf die persuasive 
Kraft seiner Ausführungen. 
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chen innerhalb und ausserhalb des im Richtplan festgeleg-
ten Siedlungsgebiets zu unterscheiden (E. 5.4).

Das Bundesgericht stellt sodann fest, dass entgegen dem 
Anliegen der Kulturlandinitiative nach geltendem Recht 
Landwirtschaftsflächen, die innerhalb des im Richtplan 
festgelegten Siedlungsgebiets liegen, unter bestimmten 
 Voraussetzungen der Bauzone zugewiesen werden kön-
nen, ohne dass der damit verbundene Verlust von wertvol-
len Landwirtschaftsflächen anderswo kompensiert wer-
den müsste.4 Der revidierte Richtplan sieht eine solche 
Kompensationspflicht nur vor, wenn wertvolle Landwirt-
schaftsflächen, die ausserhalb des im Richtplan festge-
legten Siedlungsgebiets liegen, beansprucht werden.5 Die 
Stimmberechtigten mussten aber den Initiativtext vernünf-
tigerweise so verstehen, dass der Bestandesschutz auch für 
wertvolle Landwirtschaftsflächen gilt, die innerhalb des im 
Richtplan festgelegten Siedlungsgebiets liegen (E. 5.5). Für 
das Bundesgericht zeigen denn auch verschiedene Äusse-
rungen des Regierungsrats und des Kantonsrats, dass diese 
die Kulturlandinitiative durchaus auch in diesem Sinne ver-
standen hatten – und deshalb ablehnten (E. 5.5.1–4). Damit 
sei, so das Fazit des Bundesgerichts, die Kulturlandinitiati-
ve auch inhaltlich nicht korrekt umgesetzt und damit die po-
litischen Rechte der Stimmbürger verletzt worden (E. 5.6). 

III. Bemerkungen

A. Die öffentliche Urteilsberatung und das Datum 
der Publikation

Die Beschwerdeführerinnen waren mit der Beschwerde am 
17. Juni 2014 ans Bundesgericht gelangt. Nachdem die Be-
schwerdegegner ihre Beschwerdeantwort erstattet hatten, 
verzichteten die Beschwerdeführerinnen am 2. Oktober 
2014 auf den zweiten Schriftenwechsel. Dem Vernehmen 
nach hätte das Urteil des Bundesgerichts in den ersten Mo-
naten des Jahres eröffnet werden können, mithin noch vor 
den Wahlen in jenen Kantonsrat, der die Umsetzung der 
Kulturlandinitiative verweigert hatte. Die angesetzte öf-
fentliche Urteilsberatung verzögerte indes die Urteilseröff-
nung über den Wahltermin hinaus. 

In aller Regel berät das Bundesgericht nicht öffentlich, 
sondern auf dem Weg der Aktenzirkulation. Öffentliche 
Urteilsberatungen hält es nach Art. 58 i.V.m. Art. 59 Abs. 1 
BGG nur ab, wenn (a) der Abteilungspräsident beziehungs-
weise die Abteilungspräsidentin dies anordnet oder ein 
Richter beziehungsweise eine Richterin es verlangt; oder 
wenn (b) sich keine Einstimmigkeit ergibt.

4 Vgl. insbesondere Art. 15 i. V. m. Art. 1 und 3 RPG; § 47 Abs. 1 des 
zürcherischen Planungs- und Baugesetzes (PBG).

5 Ziffer 3.2.3 des Richtplans des Kantons Zürich vom 18. März 2014.

Rechtsform wählen, die gar nicht Gegenstand einer Volksin-
itiative sein kann; zwischen dem Gegenstand einer Initiati-
ve und deren Umsetzungsform muss, so das Bundesgericht, 
insoweit Kongruenz bestehen, als für beide der Katalog 
möglicher Rechtsformen nach Art. 23 KV massgebend ist.2 
Damit ist sichergestellt, dass die Umsetzungsvorlage eine 
dem obligatorischen oder fakultativen Referendum unter-
stehende Rechtsform aufweist. Der Richtplan ist in Art. 23 
KV nicht genannt, und dessen Festsetzung untersteht auch 
nicht dem Referendum (Art. 32 f. KV).

Die Streichung von § 138 Abs. 3 im zürcherischen Ge-
setz über die politischen Rechte (GPR) im Jahr 2009 ändert 
gemäss Bundesgericht an dieser Betrachtungsweise nichts, 
denn dadurch wurde nur die Verpflichtung aufgehoben, 
eine vom Kantonsrat abgelehnte Umsetzungsvorlage obli-
gatorisch der Volksabstimmung zuzuführen (E. 4.2). 

C. Die Kulturlandinitiative war mit den bestehen-
den Änderungen im Richtplan nicht umgesetzt 
worden

Das Bundesgericht widmet sich sodann der Frage, ob das 
Kulturland durch den revidierten Richtplan genügend er-
halten werde, was von den Beschwerdeführerinnen bestrit-
ten worden war (E. 5.1–2).

Das Bundesgericht erinnert zunächst daran, dass Initiativ-
texte nach ihrem Wortlaut und nicht nach dem subjektiven 
Willen der Initianten auszulegen sind. Eine allfällige Begrün-
dung des Volksbegehrens darf allerdings mitberücksichtigt 
werden, wenn sie für das Verständnis der Initiative unerläss-
lich ist. Massgeblich ist bei der Auslegung eines Initiativtex-
tes, wie er von den Stimmberechtigten und späteren Adressa-
ten vernünftigerweise verstanden werden muss (E. 5.3).3

Gemäss ihrem Wortlaut fordert die Initiative zwar kein 
striktes Verbot für die Zuweisung von wertvollen Land-
wirtschaftsflächen zur Bauzone. Insbesondere schliesst der 
Initiativtext eine Regelung nicht aus, wonach wertvolle 
Landwirtschaftsflächen der Bauzone zugewiesen werden 
können, wenn der Verlust anderswo kompensiert wird, etwa 
durch die Auszonung gleichwertiger Flächen oder die Auf-
wertung geeigneter Flächen. Die Kulturlandinitiative ver-
langt aber, so die Interpretation des Bundesgerichts, einen 
wirksamen Schutz für wertvolle Landwirtschaftsflächen in 
ihrem Bestand und ihrer Qualität, ohne dabei zwischen Flä-

2 Initiativen im Kanton Zürich können sich im Wesentlichen auf die 
Verfassung, auf Gesetze sowie auf dem Referendum unterstehende 
Kantonsratsbeschlüsse richten (Art. 23 lit. d–c KV). Die Initiative 
kann überdies abzielen: auf die Einreichung einer Standesinitiative 
(Art. 23 lit. d KV) oder die Aufnahme von Verhandlungen über Ab-
schluss oder Änderung eines interkantonalen oder internationalen 
Vertrages, der dem Referendum untersteht, oder die Kündigung eines 
solchen Vertrages (Art. 23 lit. e KV).

3 BGE 139 I 292, E. 7.2 und 7.2. mit Hinweisen.
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rerinnen müssen deshalb alles beantragen können, was ih-
rer Meinung nach zur Umsetzung der Initiative geboten ist. 
Dass die Beschwerdeführerinnen durch irgendwelche in-
zwischen erlassenen Rechtsakte darin beschränkt würden, 
die gebotene Umsetzung der Initiative zu verlangen, folgt 
weder zwingend aus der Dogmatik zum Streitgegenstand, 
noch würde eine solche Einschränkung dem Institut der 
Volksinitiative in der Form der allgemeinen Anregung ge-
recht.11 

Abgesehen davon bietet das Nichteintreten des Bundes-
gerichts auf die nachgesuchten Massnahmen ohnehin kei-
nen Freipass, um vor der Umsetzung der Kulturlandiniti-
ative noch die eine oder andere Einzonung vorzunehmen. 
Denn erstens verursacht ein Nichteintreten bekanntlich 
keine res iudicata. Es ist den Beschwerdeführerinnen so-
mit unbenommen, gegen alle Verwaltungsakte vorzuge-
hen, welche die Umsetzung der Initiative gefährden. Und 
zweitens umfasst gemäss der Praxis des Bundesgerichts die 
Gewährleistung der politischen Rechte (Art. 34 Abs. 1 BV) 
insbesondere auch, dass die Behörden keine Handlungen 
vornehmen dürfen, welche die Umsetzung verhindern wür-
den. Der Initiativtext setzt die Behörde, so das Bundesge-
richt in einem früheren Entscheid, nicht nur «in Bewegung, 
sondern zeichnet ihr auch einen Weg vor, von welchem sie 
nicht abweichen kann, weder zur Änderung des Sinnes des 
Vorschlages noch zur Regelung anderer Gebiete als die im 
Begehren vorgeschlagenen. Der Gesetzgeber handelt nicht 
völlig frei, sondern in Ausübung eines Mandats, welches 
ihm durch das Volk oder die unterzeichnenden Stimmbe-
rechtigten der Initiative erteilt wurde.»12 Gegen eine Untä-
tigkeit kann somit ebenso vorgegangen werden wie gegen 
Behördenakte, welche sich der Umsetzung von Initiativen 
in der Form der allgemeinen Anregung in den Weg stellen. 
In diesem Sinne ist denn auch nicht zu erwarten, dass die 
Baudirektion ihre entsprechenden Weisungen an die politi-
schen Gemeinden im Kanton Zürich aufheben wird.

C. Die Pflicht zur Umsetzung einer Initiative in  
der Form der allgemeinen Anregung (E. 4)

Die Eleganz und Kürze der bundesgerichtlichen Erwägun-
gen zur Umsetzungspflicht mit einem referendumsfähigen 
Erlass (in Kongruenz mit den möglichen Initiativformen 
nach Art. 23 KV) lassen vergessen, dass die Ausgangssitu-
ation im Kanton Zürich einige Verwirrung ausgelöst hatte13 
sowie grundsätzliche Fragen zu den Volksrechten im All-

11 Kölz/häner/berTschi (FN 9), N 1312.
12 BGE 115 Ia 148, E. 4b; ebenso jüngst BGE 139 I 2, E. 5.6.
13 Vgl. unter anderen sTeFan hoTz, Noch einmal vors Volk – Ein Ur-

nenentscheid wird entsorgt, in: NZZ vom 4. April 2014, 16.

Im vorliegenden Fall war sich das Bundesgericht im 
Verdikt einig. Ein Bundesrichter hatte jedoch die öffentli-
che Beratung verlangt, weil seine vorgeschlagene Begrün-
dung vom Antrag des Referenten abwich.6 Die Beschwer-
deführerinnen freuten sich ob der zusätzlichen medialen 
Aufmerksamkeit der öffentlichen Urteilsberatung und trau-
erten der verpassten Möglichkeit nach, dass die Wählerin-
nen und Wähler den Kantonsrat in Kenntnis des Lausanner 
Verdikts hätten neu zusammenstellen können. 

B. Vorsorgliche Massnahmen zur Umsetzung  
der Kulturlandinitiative (E. 1)

Das Bundesgericht trat auf das Begehren der Beschwerde-
führerinnen, die Weisungen der Baudirektion seien bis zur 
rechtskräftigen Umsetzung der Initiative aufrecht zu erhal-
ten, nicht ein. Diese seien, so die kurze Begründung des 
Bundesgerichts, nicht Streitgegenstand im vorliegenden 
Verfahren. 

Der Streitgegenstand bezeichnet im Prozessrecht die 
begehrte und umstrittene Rechtsfolge7 und wird durch die 
Anträge der rechtssuchenden Partei bestimmt.8 

Im öffentlichen Prozessrecht richtet sich der Streitge-
genstand in der Regel am angefochtenen Verwaltungsakt 
aus. Streitgegenstand ist bei dieser sogenannt nachträgli-
chen Gerichtsbarkeit aber nicht der Verwaltungsakt selbst, 
sondern das umstrittene Rechtsverhältnis, welches mit dem 
angefochtenen Akt (in der Regel: einer angefochtenen Ver-
fügung) geregelt wird. Das Anfechtungsobjekt bildet dabei 
die Grenze des möglichen Umfangs des Streitgegenstandes, 
und entsprechend kann nur Gegenstand des Beschwerde-
verfahrens sein, was im angefochtenen Akt enthalten war 
oder hätte enthalten sein sollen.9 

Im vorliegenden Fall einer nicht umgesetzten Volksini-
tiative geht es allerdings nicht primär um ein Anfechtungs-
objekt wie dem einer Verfügung. Zwar kann man im Nicht-
eintretensentscheid des Kantonsrats das Anfechtungsobjekt 
im Rahmen einer nachträglichen Gerichtsbarkeit sehen. 
Möglich wäre aber auch, dass Behörden, nachdem eine 
Volksinitiative in der Form der allgemeinen Anregung an-
genommen wurde, überhaupt nicht tätig werden. Diese Si-
tuation entspricht nicht der nachträglichen Gerichtsbarkeit, 
sondern einer Rechtsverweigerung10. Die Beschwerdefüh-

6 Dazu hinten Abschnitt D.
7 rené a. rhinoW/heinrich Koller/chrisTina Kiss/daniela 

Thurnherr/denise brühl-moser, Öffentliches Prozessrecht – 
Grundlagen und Bundesrechtspflege, 3. A., Basel 2014, N 985.

8 Unter anderen BGE 133 I 30, E. 2.4.
9 alFred Kölz/isabelle häner/marTin berTschi, Verwaltungs-

verfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3. A., Zürich 
2013, N 685 m. w. H.

10 Kölz/häner/berTschi (FN 9), N 1298 ff.
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initiativen umzusetzen. Diese Pflicht gehe aus Art. 34 
Abs. 1 BV hervor (E. 5.3). 

Diese Selbstverständlichkeit einer generellen Umset-
zungspflicht ist bemerkenswert, hängt doch die Frage je-
weils von der verfassungsgebenden Ordnung ab. Für den 
Kanton Zürich ist der Entscheid des Bundesgerichts im Re-
sultat aber aus folgenden Gründen korrekt: 

Könnte das Zürcher Parlament einer allgemeinen An-
regung die Umsetzung verweigern, entspräche dies einer 
Kompetenzverschiebung vom Volk zum Parlament. Eine 
solche widerspräche aber dem Staatsverständnis der Zür-
cher Verfassung: Der Kantonsrat ist im Rahmen der Volks-
initiativen und insbesondere bei Initiativen in der Form der 
allgemeinen Anregung Umsetzungsorgan des Volkes. Dies 
folgt aus der starken Position des Volkes und der wichtigen 
Stellung der direkten Demokratie in der Zürcher Verfas-
sung: Die Staatsgewalt beruht ausdrücklich auf dem Volk. 
Der Verfassungsrat formulierte dies in Art. 1 Abs. 3 KV in 
Anlehnung an Art. 1 aKV und wollte damit das Staatsver-
ständnis des Kantons Zürich als direkte Demokratie zum 
Ausdruck bringen. Hierbei will der Kanton nicht nur das 
bundesrechtliche Minimum, sondern weitergehende de-
mokratische Mitwirkungsinstrumente samt ausgebauten 
Initiativrechten (Art. 25 ff. KV) garantieren.16 Nach Kölz 
entspricht es geradezu dem zentralen Anliegen der Zürcher 
Verfassung, «das Volk zum Zentralorgan des neu zu gestal-
tenden Staatswesens zu machen, und für das Parlament nur 
mehr die Rolle einer, wie wörtlich gesagt wurde, ‹vorbe-
ratenden Behörde›, ja einer blossen ‹Gesetzes-Comission› 
vorzusehen».17 Die Volksrechte sollen also die Macht des 
Parlaments – im Sinne des erwähnten Prinzips checks and 
balances – einschränken.

Diesem Staatsverständnis entsprechend ist auch aus dem 
Wortlaut der Zürcher Verfassung zu schliessen, dass Volks-
initiativen in der Form der allgemeinen Anregung zwin-
gend umzusetzen sind: Nach Art. 25 Abs. 4 KV bestimmt 
der Kantonsrat bei einer Initiative in der Form der allge-
meinen Anregung zwar, «in welcher Rechtsform sie um-
gesetzt wird»; der Kantonsrat kann gemäss Wortlaut über 
die Rechtsform der Umsetzung – das «Wie» – entscheiden, 
nicht aber über das «Ob». Er muss die Initiative also zwin-
gend umsetzen. Sodann werden nach Art. 32 lit. d KV dem 
Volk «Volksinitiativen in der Form der allgemeinen Anre-

16 andrea marcel Töndury, Art. 1, in: Isabelle Häner (Hrsg.), Kom-
mentar zur Zürcher Kantonsverfassung, Zürich 2007, N 12 und 16, 
m. w. H., insbesondere auf die Erläuterungen zum Vorentwurf.

17 alFred Kölz, Neuere schweizerische Verfassungsgeschichte: Ihre 
Grundlinien vom Ende der Alten Eidgenossenschaft bis 1848, Bern 
1992, Band II, 59 f.; in diesem Sinn auch chrisTian schuhmacher, 
Art. 25, in: Isabelle Häner (Hrsg.), Kommentar zur Zürcher Kantons-
verfassung, Zürich 2007, N 26 und 29.

gemeinen und zur Initiative in der Form der allgemeinen 
Anregung im Besonderen zur Debatte stehen: 

Eine Initiative kann im Kanton Zürich als allgemei-
ne Anregung oder als ausgearbeiteter Entwurf eingereicht 
werden (Art. 25 Abs. 1 KV). Will der Kantonsrat eine Ini-
tiative in der Form der allgemeinen Anregung nicht umset-
zen, so hat er sie dem Volk zur Abstimmung zu unterbrei-
ten; das Volk hat sodann zu entscheiden, ob der Kantonsrat 
die Initiative umzusetzen hat (Art. 32 lit. d KV). Im Fall 
der Kulturlandinitiative hat das Volk diesen Umsetzungs-
auftrag erteilt.14

Der Prozess zur Umsetzung einer angenommenen 
Volksinitiative war bis im Jahr 2009 im zürcherischen Ge-
setz über die politischen Rechte (GPR) wie folgt geregelt: 
Nach alt § 138 Abs. 3 musste über eine vom Kantonsrat in 
der Schlussabstimmung abgelehnte (Umsetzungs-)Vorlage 
eine Volksabstimmung durchgeführt werden. Damit wurde 
dem Parlament ermöglicht, eine vom Volk angenommene 
allgemeine Anregung nicht selber in Kraft setzen zu müs-
sen, sondern die ausgearbeitete Vorlage einer Volksabstim-
mung vorlegen zu können. 

Mit der Revision des GPR vom 14. September 2009 
wurde alt § 138 Abs. 3 ersatzlos gestrichen. Die Erläute-
rungen zur Revision von § 138 verlieren kein Wort über die 
Änderung, und auch im Kantonsrat wurde die Änderung 
nicht diskutiert.15

Damit stellte sich plötzlich die Frage, ob es dem Par-
lament zusteht, eine Umsetzungsvorlage abzulehnen und 
eine Initiative trotz Volksmehr definitiv scheitern zu lassen. 
War das die ratio legis der gestrichenen Regelung? Und 
wenn ja: Wem gebührt in diesem Konflikt der Vortritt – dem 
Volk, das eine allgemeine Anregung annimmt, oder dem 
Parlament, welches deren Umsetzung verweigert? Dahin-
ter steht die Frage, welche Rolle wir direktdemokratischen 
Volksrechten zusprechen: Kommt ihnen (unter anderem) 
eine Funktion von checks and balances in dem Sinne zu, als 
auch kleinere Gruppierungen ihre Anliegen dem Souverän 
vorlegen und – bei entsprechendem Abstimmungserfolg – 
zur Realisierung bringen können? Oder soll die Initiative in 
der Form der allgemeinen Anregung nur von jenen Parteien 
erfolgreich ausgeübt werden können, welche für ihre Anlie-
gen nicht nur beim Volk, sondern infolge der Machtverhält-
nisse auch im Parlament eine Mehrheit erreichen können? 
In diesem Fall würde dieses Volksrecht weitgehend auf die 
Formen politischer Agitation reduziert.

Das Bundesgericht begnügt sich im Entscheid mit dem 
Verweis auf eine generelle Pflicht, nicht formulierte Volks-

14 Vorne unter Ziffer I.
15 ABl 2008, 2124; Protokoll des Kantonsrats zur 119. Sitzung vom 

6. Juli 2009, 7831.
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setzung auch contre cœur verpflichtet werden, worüber 
das Bundesgericht zu wachen gehabt hätte (alt Art. 189 
Abs. 1bis BV). Aus dieser Situation und mit Blick auf 
Art. 190 BV, nach welchem das Bundesgericht auch 
verfassungswidrige Gesetze anzuwenden hat, zeigt sich 
aber auch, dass es zu weit ginge, ohne Beachtung der 
verfassungsgebenden Ordnung eine generelle Umset-
zungspflicht anzunehmen. 

Auch die Lehre geht klar von der Verbindlichkeit der zür-
cherischen Initiative in der Form der allgemeinen Anregung 
aus: 
 Nach schuhmacher liegt der Zweck der Initiative in 

der Form der allgemeinen Anregung nach Art. 25 KV 
darin, die Anwendung von Volksrechten zu erleichtern. 
Da die Abfassung eines formal korrekten, vollziehba-
ren Rechtstextes anspruchsvoll ist, ermögliche Art. 25 
Abs. 1 KV, eine Initiative auch in der Form der soge-
nannten allgemeinen Anregung einzureichen.20 Der 
Kantonsrat sei gemäss Abs. 4 bei der Umsetzung in 
der Rechtsform frei, dabei aber an den Inhalt der Ini-
tiative gebunden. Nur bei Details oder Zweitrangigem 
dürfe sich der Kantonsrat über die Vorgaben der Initi-
ative hinwegsetzen, denn «er handelt im Auftrag der 
Stimmberechtigten».21

 Der gleichen Ansicht ist GriFFel – mit Blick auf den 
vorliegenden Fall: Der Antrag des Regierungsrats auf 
Ablehnung22 komme einer Umsetzungsverweigerung 
gleich. Damit würden die in Art. 34 der Bundesverfas-
sung gewährleisteten politischen Rechte der Stimmbe-
rechtigten verletzt.23 

 Auch die weitere Lehre geht davon aus, dass Initiativen 
in der Form der allgemeinen Anregung vom Gesetzge-
ber umzusetzen sind, mindestens aber nicht einfach ad 
acta gelegt werden dürfen.24

20 schuhmacher (FN 17), N 1.
21 schuhmacher (FN 17), N 1, 26 und 29, m. w. H.
22 Der Regierungsrat hatte zur Umsetzung der Kulturlandinitiative eine 

Vorlage zur Änderung des Planungs- und Baugesetzes ausgearbeitet. 
Mit Antrag vom 19. Juni 2013 beantragte er dem Kantonsrat indessen 
die Ablehnung dieser Vorlage.

23 alain GriFFel, Zürcher Planungs- und Baurecht 1993 – 2013 aus 
der Sicht der Wissenschaft, PBG aktuell – Zürcher Zeitschrift für öf-
fentliches Baurecht 2013, 7–12, 11.

24 Pierre Tschannen, Stimmrecht und politische Verständigung. 
Beiträge zu einem erneuerten Verständnis von direkter Demokratie, 
Basel 1995, N 142; yVo hanGarTner/andreas Kley, Die de-
mokratischen Rechte in Bund und Kantonen der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft, Zürich 2000, N 2054; eTienne Grisel/anouK 
neuenschWander, Initiative et référendum populaires: traité de la 
démocratie semi-directe en droit suisse, 3. A., Bern 2004, N 599 ff.; 
bénédicTe Tornay, La démocratie directe saisie par le juge – 
l’empreinte de la jurisprudence sur les droits populaires en Suisse, 
Genève 2008, 128 ff., m. w. H; Gerold sTeinmann, Art. 34, in: 

gung, die der Kantonsrat nicht umsetzen will», unterbreitet. 
Gegenstand der Abstimmung ist somit gemäss Wortlaut, ob 
die Volksinitiative umgesetzt werden muss. 

Die Situation in anderen Kantonen und im Bund legt 
ebenfalls den Schluss nahe, dass eine Initiative in der Form 
der allgemeinen Anregung in aller Regel nicht einfach von 
einem Parlament ad acta gelegt werden darf. Beispielhaft 
sei Folgendes herausgegriffen: 
 Der Kanton Schaffhausen regelt auf Gesetzesstufe, dass 

nach der Annahme einer Initiative in der Form der allge-
meinen Anregung zwingend eine Vorlage ausgearbeitet 
und vom Parlament beraten wird, und dass sodann eine 
Volksabstimmung darüber stattfindet.18

 Im Kanton Aargau ergibt sich eine Bindungswirkung 
bereits aus dem Text von Art. 65 Abs. 2 der Kantons-
verfassung: «Will der Grosse Rat dem Volksinitiativbe-
gehren keine Folge geben, so entscheidet das Volk, ob er 
dem Begehren nachzukommen habe.» Entscheidet sich 
das Volk dafür, den Grossen Rat mit der Ausarbeitung 
zu beauftragen, so muss er zu einem positiven Erlass 
kommen.19

 Nach Art. 35 Abs. 4 und 5 der Verfassung des Kantons 
Wallis «ist der Grosse Rat verpflichtet, ihr [d. h. einer 
angenommenen Initiative in der Form der allgemeinen 
Anregung] unverzüglich Folge zu geben. Bei der Ausar-
beitung der von der Initiative in Form der allgemeinen 
Anregung verlangten Bestimmungen hat der Grosse Rat 
den Absichten der Initianten zu entsprechen.»

 Nach Art. 76 Abs. 4 der Verfassung des Kantons Jura 
muss das Parlament einer angenommenen Initiative in 
der Form der allgemeinen Anregung innerhalb von zwei 
Jahren Folge geben.

 Nach Art. 102 Abs. 4 der Verfassung des Kantons Neu-
enburg «arbeitet der Grosse Rat die verlangte Teilrevi-
sion aus», wenn das Volk einer Initiative in der Form der 
allgemeinen Anregung zustimmt. 

 Das Parlamentsgesetz des Bundes sieht in Art. 104 vor, 
dass die Beschlüsse der Räte aus der letzten Beratung 
Volk und Ständen als Varianten zur Abstimmung vor-
zulegen sind, wenn sich die Räte bei der Ausarbeitung 
der Teilrevision über den Entwurf nicht einigen können 
oder der Entwurf von einem oder beiden Räten verwor-
fen wird. Schliesslich ist auch auf die (nie umgesetz-
te) allgemeine Volksinitiative des Bundes zu verweisen 
(alt Art. 139a BV). Das Bundesparlament sollte zur Um-

18 Art. 77 Wahlgesetz-SH.
19 KurT eichenberGer, Verfassung des Kantons Aargau vom 25. Juni 

1980, Veröffentlichungen zum aargauischen Recht, Aarau 1986, § 65 
N 15.
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Referendum über das «ob» eröffnet, gegebenenfalls sogar 
ein obligatorisches (Art. 32 f. KV).26

Infolge der Streichung von § 138 Abs. 3 GPR hat sich 
zwar der Kantonsrat somit selbst des Mittels beraubt, eine 
ihm unliebsame Umsetzungsvorlage dem Volk vorlegen zu 
können. Mit dem Entscheid des Bundesgerichts bleibt aber 
mit dem fakultativen Referendum immer die Möglichkeit 
eines quasi letztinstanzlichen Volksentscheides, welcher 
über die Inkraftsetzung einer ungeliebten Umsetzungsvor-
lage entscheidet. Das ist rechtlich überzeugend, entspricht 
der erläuterten direktdemokratischen Tradition des Kantons 
Zürich und bekräftigt, dass Volksrechte nicht nur den gros-
sen Parteien als Instrument politischer Agitation dienen.

D. Die von der Minderheit des Bundesgerichts 
vorgeschlagene alternative Begründung

Ein einziger Bundesrichter stimmte zwar mit dem Resul-
tat, nicht aber mit der vom Referenten vorgeschlagenen 
Begründung überein, womit eine öffentliche Urteilsbera-
tung nötig wurde (Art. 58 BGG). Die Minderheitsmeinung 
wähnte mit dem Urteilsvorschlag des Referenten die Frei-
heit des Kantonsrats zu stark eingeschränkt; grundsätz-
lich sei auch die Umsetzung einer Initiative mittels Richt-
plan möglich. Ein Parallelismus zwischen den möglichen 
Rechtsformen des Gegenstands von Initiativen (Art. 23 
KV) und den Rechtsformen der Umsetzung einer Initiative 
in der Form der allgemeinen Anregung (Art. 25 KV), mit 
dem Resultat eines mindestens fakultativen Referendums 
(Art. 32 f. KV) bei der Umsetzung, sei nicht gegeben. Ins-
besondere sei gegen die in Art. 23 KV ebenfalls genannte 
Standesinitiative kein Referendum nach Art. 32 f. KV vor-
gesehen. In der vorliegenden Sache sei indes der Richtplan 
tatsächlich die falsche Form der Umsetzung, weil die Kul-
turlandinitiative ihrer Bedeutung nach mindestens eine Ge-
setzes- oder gar eine Verfassungsnorm verlange.27

Dem nun umgesetzten Begründungsvorschlag des Refe-
renten ist aus zwei Gründen der Vorzug zu geben: 
 Erstens verkennt der Minderheitsantrag, dass auch bei 

einer Standesinitiative die Volksrechte im Rahmen de-
ren Umsetzung gewahrt bleiben: Es ist gerade die Natur 
einer Standesinitiative, eine Umsetzung auf der höheren 
Bundesstufe anzustreben. Entsprechend obliegt es so-
dann dem Bundesrecht, die Volksrechte zu wahren. 

26 3’000 Stimmberechtigte, 12 politische Gemeinden, die Stadt Zürich 
oder die Stadt Winterthur (Gemeindereferendum) oder 45 Mitglie-
der des Kantonsrates (Kantonsratsreferendum) können nach Art. 33 
Abs. 2 KV eine Volksabstimmung verlangen.

27 Votum an der öffentlichen Urteilsberatung vom 27. Mai 2015, ge-
mäss den Notizen des Verfassers.

 Zwar nicht eine fehlende Bindungswirkung, aber doch 
eine fehlende Sanktionsmöglichkeit erkennen dagegen, 
wie bereits erwähnt, saile/burGherr. Diese Autoren 
gehen von den Materialien zur Teilrevision des Zür-
cher GPR aus: Die bearbeitende Kommission habe die 
Pflicht, bei Ablehnung die Umsetzungsvorlage dem Volk 
zur Abstimmung zu unterbreiten, als unpassend erach-
tet und bewusst fallen gelassen. Nach saile/burGherr 
könne sie somit keine Geltung mehr beanspruchen, und 
eine entsprechende Lückenfüllung sei ausgeschlossen. 
Daher sei anzunehmen, dass das Parlament an sich zwar 
verpflichtet (sic) sei, dem Auftrag der Stimmbürger zur 
Verabschiedung einer Umsetzungsvorlage nachzukom-
men, die Missachtung dieser Pflicht nach geltendem 
Recht aber sanktionslos bleibe. Wer eine Volksinitiative 
als allgemeine Anregung ausgestalte, nehme in Kauf, 
dass diese trotz Volksmehr letztlich im Parlament schei-
tere. Das sei unbefriedigend, aber hinzunehmen.25 

Die Meinung von saile/burGherr vermag – und vermochte 
auch das Bundesgericht – nicht zu überzeugen, zumal die-
se Auslegung von § 138 GPR zu einer verfassungswidrigen 
Situation auf Ebene von Bund und Kanton führen würde. 
Aus der erläuterten Auslegung der Kantonsverfassung und 
mit Blick auf Lehre und Rechtsprechung zu Art. 34 BV 
folgt, dass der Zürcher Kantonsrat zur Umsetzung einer an-
genommenen Initiative in der Form der allgemeinen Anre-
gung verpflichtet ist. Er kann die Rechtsform wählen, hat 
sich aber an die inhaltlichen Grenzen des Initiativbegehrens 
zu halten. 

Dieser Problemstellung eines allenfalls verfassungswid-
rigen und bundesrechtswidrigen § 138 GPR und einer Dis-
kussion über das Verhältnis von (zürcherischem) Volk und 
Parlament geht das Bundesgericht mit seiner Lösung ele-
gant aus dem Weg. Indem der Kantonsrat sich beim «wie» 
(Umsetzung) an die Rechtsformen von Initiativen (Art. 23 
KV) halten muss, resultiert eo ipso ein referendumsfähiger 
Erlass; mit der Umsetzung ist mindestens ein fakultatives 

Bernhard Ehrenzeller/Philippe Mastronardi/Rainer J. Schweizer/
Klaus A. Vallender (Hrsg.), Die schweizerische Bundesverfassung. 
Kommentar, 2. A., Zürich 2008, N 9; bernhard ehrenzeller/ 
roGer nobs, Art. 139 aBV, in: Bernhard Ehrenzeller/Philippe Mastro-
nardi/Rainer J. Schweizer/Klaus A. Vallender (Hrsg.), Die schweizeri-
sche Bundesverfassung. Kommentar, 2. A., Zürich 2008, N 8 ff.

25 PeTer saile/marc burGherr, Das Initiativrecht der zürcherischen 
Parlamentsgemeinden – gezeigt am Beispiel der Stadt Zürich, Zürich 
2011, N 218. Von saile/burGherr wird allerdings nicht diskutiert, 
ob die Weigerung der Umsetzung einer Volksinitiative in der Form 
der allgemeinen Anregung und schon gar ein Nichteintreten, gestützt 
auf die erfolgte Streichung von § 138 Abs. 3 GPR, Art. 34 BV oder 
das kantonale Verfassungsrecht verletzt.
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hene Interessenabwägung zwischen Kulturlandschutz 
und Standortattraktivität entspricht der Kulturlandini-
tiative nicht – ausser eine solche Interessenabwägung 
beschränke sich auf Ausnahmefälle, wie das Bundesge-
richt betont (E. 5.6).

 Zweitens geht die Kulturlandinitiative deutlich davon 
aus, dass der gegenwärtige konkrete Bestand von Kul-
turland erhalten bleiben muss, was auch in den vorsorg-
lichen Massnahmen der Baudirektion sowie in der Kom-
pensationspflicht gemäss regierungsrätlichem Entwurf 
zum Planungs- und Baugesetz zum Ausdruck kommt. 
Allerdings wurden mit dem revidierten Richtplan Flä-
chen dem Siedlungsgebiet zugeordnet, welche gemäss 
Kulturlandinitiative nicht eingezont werden dürfen. 
Die Liste der Einzelfälle, auf welche das Bundesgericht 
nicht eingehen musste, ist lang.29 Diese vorgenommenen 
Zuordnungen zum Siedlungsgebiet unterliegen zurzeit – 
und bis zur Umsetzung der Kulturlandinitiative – den 
Weisungen der Baudirektion und dürfen nicht in eine 
Bauzone überführt werden.30 

Mit dem Entscheid des Bundesgerichts sollten jetzt keine 
Zweifel mehr daran bestehen, was der Kantonsrat zu tun 
hat. 

29 Adliswil/Kilchberg: Zwei Flächen Bauentwicklungsgebiet, davon 
eine grössere, werden ins Siedlungsgebiet umgezont. Geroldswil: 
Umzonung von Bauentwicklungsgebiet in Siedlungsgebiet (wobei 
jener Teil des Bauentwicklungsgebietes interessanterweise nicht 
eingezont wurde, auf dem heute eine Freizeitanlage steht. Diese soll 
offenbar weiterhin in der Landwirtschaftszone erweitert werden). 
Henggart: Umzonung Landwirtschaftszone in Siedlungsgebiet (Ar-
beitsplatzgebiet). In Henggart befindet sich zudem das Areal der 
Firma Läderach Agro in der Landwirtschaftszone. Obwohl diese 
den Betrieb der Trocknungsanlage eingestellt hat, wurde jenes Are-
al nicht in das Arbeitsplatzgebiet einbezogen. Marthalen: Es wurde 
eine Landwirtschaftszone mit NEK 1–6 in Siedlungsgebiet umgezont 
(neues Arbeitsplatzgebiet Seebe), dagegen aber Siedlungsgebiet mit 
schlechter Bodeneignungsklasse in Landwirtschaftszone rückgezont. 
Seuzach: Grössere Flächen Landwirtschaftszone mit NEK 1–6 wur-
den ins Siedlungsgebiet umgezont. Uerikon: Die Landwirtschaftszo-
ne Gsteig wurde zu Siedlungsgebiet umgezont. Oberstammheim: Die 
Landwirtschaftszone Chessler wurde zu Siedlungsgebiet umgezont, 
und zwar ausgerechnet in einem Gebiet, in dem gemäss ROK kein 
zusätzliches Siedlungsgebiet gewünscht ist. Uster: Zwei grosse Um-
zonungen von Bauentwicklungsgebiet in Siedlungszone. Wädenswil: 
Zwei grosse Flächen Landwirtschaftszone werden in Siedlungsgebiet 
umgezont. Wiesendangen: Es wurde eine grosse Fläche Landwirt-
schaftszone ins Siedlungsgebiet eingezont (neues Arbeitsplatzge-
biet). Zum Ganzen vgl. Karte «Gesamtüberprüfung» des kantonalen 
Richtplans, Siedlungsgebiet, Kanton Zürich, Massstab 1:50’000.

30 Vorne Abschnitt B am Ende.

 Zweitens bleibt mit der Begründung des Referenten das 
letzte Wort beim Volk, welches mindestens infolge eines 
fakultativen Referendums darüber abstimmen kann, ob 
die vom Parlament umgesetzte Volkinitiative in Kraft 
treten soll. Dies entspricht der direktdemokratischen 
Tradition des Kantons Zürich und dem System der In-
itiative in der Form der allgemeinen Anregung.28 Wür-
de dagegen die Umsetzung mittels Richtplan erfolgen, 
so könnte das Volk zur Umsetzung nicht mehr Stellung 
nehmen. 

E. Die konkreten Divergenzen zwischen Kultur-
landinitiative und Richtplan (E. 5)

Mit der Feststellung des Bundesgerichts, dass mittels Richt-
plan eine Initiative in der Form der allgemeinen Anregung 
nicht umgesetzt werden kann, war die Beschwerde bereits 
gutzuheissen. Das Bundesgericht entschied sich jedoch 
dazu, dem Kantonsrat mit einem sehr ausführlichen obiter 
dictum klare Leitlinien zur Umsetzung mit auf den Weg zu 
geben. 

Aus dem Wortlaut der Initiative und aus der Argumen-
tation der Initianten bei der Volksabstimmung am 17. Juni 
2012 erschliesst sich, wie das Bundesgericht richtig fest-
stellt, dass keine weitere Verminderung der Fruchtfolge-
flächen, insbesondere mittels Einzonungen in Bauzonen, 
mehr möglich sein soll. Davon ging auch der Regierungsrat 
mit seiner Umsetzungsvorlage aus, indem er dem Kantons-
rat eine gesetzliche Kompensationspflicht bei Einzonun-
gen vorlegte, indes dem Kantonsrat seine eigene Vorlage 
zur Ablehnung empfahl. Alle Beteiligten gingen zunächst 
davon aus, dass die Initiative mit derartigen Gesetzesnor-
men und insbesondere einer strikten Kompensationspflicht 
umgesetzt werden müsse. Dass die Vertreter des Kantons 
Zürich bei Bundesgericht sodann argumentierten (bzw. ar-
gumentieren mussten), der revidierte Richtplan setze die 
Initiative um, stellte ein widersprüchliches Verhalten dar, 
welches vom Bundesgericht zwar nicht explizit so benannt, 
aber klar und ausführlich aufgezeigt wird (E. 5.5). 

Wesentliche Differenzen zwischen der Kulturlandinitia-
tive und den bisherigen Anpassungen am Richtplan, welche 
der Kantonsrat nun bereinigen und in Gesetzesform giessen 
muss, liegen vor allem in folgenden zwei Aspekten: 
 Erstens erfolgt die Erhaltung des Kulturlands in Be-

stand und Qualität mit den bisher vorgenommenen 
Anpassungen im Richtplan nicht derart wirksam, wie 
von der Initiative verlangt. Es fehlt, wie das Bundes-
gericht klar hervorhebt, eine Kompensationspflicht bei 
neuen Einzonungen in Bauzonen. Die bisher vorgese-

28 Vorne Abschnitt C.
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